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   Kleine Anfrage

16. Wahlperiode   
 
 
 
Kleine Anfrage   
 
des Abgeordneten Stefan Ziller (Bündnis 90/ Die Grünen)   
 
vom 10. Oktober 2007 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 11. Oktober 2007) und  Antwort 

Wie kontrolliert der Senat den Schutz von Naturdenkmalen? 
 

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen. 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 
Kleine Anfrage wie folgt: 

 
Frage 1: Wie stellt der Senat den im Landesnatur-

schutzgesetz geregelten besonderen Schutz und die not-
wendige Pflege von Naturdenkmalen und insbesondere 
deren Umgebung sicher? 

 
Antwort zu 1.: Naturdenkmale werden durch die zu-

ständige Senatsverwaltung gemäß § 21 Berliner Natur-
schutzgesetz (NatSchG Bln) durch Rechtsverordnung 
festgesetzt. Gemäß Rechtsverordnung obliegt die Pflege 
und Unterhaltung der Naturdenkmale – Objekte (Bäume 
und Findlinge) dem jeweiligen Eigentümer und Nut-
zungsberechtigten. Soweit Naturdenkmale mit flächiger 
Ausprägung betroffen sind, ist diese Aufgabe durch 
Rechtsverordnung den örtlich zuständigen Unteren Natur-
schutzbehörden zugewiesen. In der Regel handelt es sich 
um landeseigene Flächen, die von den Bezirken unter-
halten werden.  Dies stellt dann gemäß § 38 NatSchG Bln 
eine Aufgabe der örtlich zuständigen unteren Behörden 
für Naturschutz und Landschaftspflege dar. Die Bezirke 
nehmen diese Aufgabe selbständig und eigenverantwort-
lich war. Eine Fachaufsicht hierüber besteht nicht. 

 
 
Frage 2: Hält der Senat die von den Bezirken vor-

gehaltenen finanziellen Mittel hierfür für auskömmlich? 
 
Antwort zu 2.: Die Pflege- und Unterhaltung der 

Naturdenkmale führen die Bezirke  eigenverantwortlich 
im Rahmen ihrer personellen und finanziellen Möglich-
keiten mit eigener Schwerpunktsetzung durch. Die Finan-
zierung erfolgt aus den Mitteln für die Unterhaltung der 
Grün- und Freiflächen. Welchen Anteil die Bezirke für 
die Naturdenkmale verwenden unterliegt deren Priori-
tätensetzung und eigenverantwortlichen Entscheidung. 
Eine Fachaufsicht hierüber besteht ebenfalls nicht. 

 
 

Frage 3: Welche finanziellen Mittel stehen den Be-
zirken für diesen Zweck zur Verfügung (bitte um Auf-
listung nach Bezirken)? 

 
Antwort zu 3.: Statistische Daten über die Aufwen-

dungen zur  Pflege der Naturdenkmale liegen dem Senat 
nicht vor und sind ohne äußerst zeit- und arbeitsintensive 
Aufbereitung durch die Bezirke auch nicht zu erstellen. 

 
 

Berlin, den 29. Oktober 2007 
 
 

In Vertretung 
 

R. L ü s c h e r 
................................ 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
 
 
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 01. Novemb. 2007) 
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